
Antrag auf eine Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für das Jahr 2024 Anlage InstVok
Anlage Instrumental-/Vokalfachunterricht

Musikschule:

Im Zeitraum 1.1. – 31.12.2023 wurde an der o.g. Musikschule nachweislich folgender Instrumental-/Vokalfachunterricht 
entsprechend der Fördergrundsätze der Finanzhilfe für das Jahr 2023 erteilt (vgl. VdM-Berichtsbogen 2023,
Punkt 8.2 Instrumental- und Vokalfächer und ggf. Punkt 8.3 sonstige Unterrichtsformen).

Streichinstrumente

Violine
Viola
Violoncello
Kontrabass
Gambe/Fidel
Sonstige

Summe

Zupfinstrumente

Gitarre
E-Gitarre
E-Bass
Mandoline
Zither
Harfe
Hackbrett
Baglama/arab. Laute/Saz
Sonstige

Summe

Holzblasinstrumente

Blockflöte
Querflöte
Oboe
Klarinette
Fagott
Saxophon
Sonstige

Summe

Blechblasinstrumente

Horn
Trompete
Posaune
Tenorhorn/Bariton
Tuba
Sonstige

Summe

Gesamtunterrichtszeit in Minuten 
(Ermittlung lt. Pkt. 2.1.7 der 
Fördergrundsätze) *

Unterrichtseinheiten  à 45 min 
(= Gesamtunterrichtszeit / 45 min)

Jahreswochenstunden 
(= Summe Unterrichts-einheiten à 45 
min / 39)

Jahreswochenstunden 
(= Summe Unterrichts-einheiten à 45 
min / 39)

Unterrichtszeit
Gesamtunterrichtszeit in Minuten 
(Ermittlung lt. Pkt. 2.1.7 der 
Fördergrundsätze) *

Unterrichtszeit
Gesamtunterrichtszeit in Minuten 
(Ermittlung lt. Pkt. 2.1.7 der 
Fördergrundsätze) *

Unterrichtseinheiten  à 45 min 
(= Gesamtunterrichtszeit / 45 min)

Unterrichtszeit

Gesamtunterrichtszeit in Minuten 
(Ermittlung lt. Pkt. 2.1.7 der 
Fördergrundsätze) *

Unterrichtseinheiten  à 45 min 
(= Gesamtunterrichtszeit / 45 min)

Jahreswochenstunden 
(= Summe Unterrichts-einheiten à 45 
min / 39)

Jahreswochenstunden 
(= Summe Unterrichts-einheiten à 45 
min / 39)

Unterrichtseinheiten  à 45 min 
(= Gesamtunterrichtszeit / 45 min)

Unterrichtszeit



Schlaginstrumente

Schlagwerk (klassisch)
Drumset
Sonstige

Summe

Tasteninstrumente

Klavier
Cembalo
Orgel
Akkordeon
Keyboard/E-Orgel
Sonstige

Summe

Vokalfächer

Gesang
Stimmbildung
Sonstige

Summe

Sonstige Unterrichtsformen

Summe

* Berechnung der Gesamtunterrichtszeit: Für jeden Monat, in dem Unterricht in Instrumental-/Vokalfächern stattfindet, 
wird ein standardisierter Wert von 3,25 Unterrichtseinheiten gerechnet. Dieser entspricht 1/12 einer angenommenen 
Jahresleistung von 39 Unterrichtseinheiten. Dieser Wert 3,25 wird mit der Anzahl der Unterrichtsmonate und dieser dann 
mit der Dauer der Unterrichtseinheiten multipliziert (z. B. 30 Min.).

Zusammenfassung Jahreswochenstunden

Streichinstrumente

Zupfinstrumente

Holzblasinstrumente

Blechblasinstrumente

Schlaginstrumente

Tasteninstrumente

Vokalfächer

Sonstige Unterrichtsformen

Summe

Hiermit wird bestätigt, dass die oben aufgeführten Angaben zu Unterrichtszeiten keine Unterrichtsangebote beinhalten, 
die im Rahmen von mit Landesmitteln geförderten Kooperationen (z.B. mit Kindertageseinrichtungen, allgemein
bildenden Schulen, Musikvereinen etc.)  durchgeführt wurden.

_____________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift

Unterrichtseinheiten  à 45 min 
(= Gesamtunterrichtszeit / 45 min)

Jahreswochenstunden 
(= Summe Unterrichts-einheiten à 45 
min / 39)

Gesamtunterrichtszeit in Minuten 
(Ermittlung lt. Pkt. 2.1.7 der 
Fördergrundsätze) *

Unterrichtseinheiten  à 45 min 
(= Gesamtunterrichtszeit / 45 min)

Jahreswochenstunden 
(= Summe Unterrichts-einheiten à 45 
min / 39)

Jahreswochenstunden 
(= Summe Unterrichts-einheiten à 45 
min / 39)

Unterrichtszeit
Gesamtunterrichtszeit in Minuten 
(Ermittlung lt. Pkt. 2.1.7 der 
Fördergrundsätze) *

Jahreswochenstunden 
(= Summe Unterrichts-einheiten à 45 
min / 39)

Unterrichtszeit
Gesamtunterrichtszeit in Minuten 
(Ermittlung lt. Pkt. 2.1.7 der 
Fördergrundsätze) *

Unterrichtseinheiten  à 45 min 
(= Gesamtunterrichtszeit / 45 min)

Unterrichtszeit

Unterrichtszeit
Gesamtunterrichtszeit in Minuten 
(Ermittlung lt. Pkt. 2.1.7 der 
Fördergrundsätze) *

Unterrichtseinheiten  à 45 min 
(= Gesamtunterrichtszeit / 45 min)
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